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Artenvielfalt, Biodiversität und Lebensräume bilden das 
ökologische Netz, das unser Überleben sicherstellt.

In Rheinland-Pfalz wurde durch Landesforsten eine für 
den Staatswald geltende „Grundsatzanweisung für den 
Umgang mit flächenwirksamen Störungen in den Wäl-
dern“ herausgegeben. In diesem Papier werden erst-
mals den wichtigen ökologischen Aspekten bei der 
Waldentwicklung und -bewirtschaftung der Vorrang vor 
ökonomischen Gesichtspunkten eingeräumt. Damit zielt 
es in die richtige Richtung. Doch wer genau und zwi-
schen den Zeilen zu lesen versteht, erkennt aber auch 
das Konfliktpotential zwischen der ökonomisch ausge-
richteten Forstwirtschaft und dem Naturschutz. 

Neben dem Erhalt und der Ausweitung naturnaher 
Wald-Lebensraumtypen, wozu besonders die für Mit-
teleuropa typischen Buchenwälder gehören, müssen 
in den Wäldern auch strukturelle Veränderungen statt-
finden. So sollten alle Waldentwicklungsphasen in ei-
nem Gebiet vorhanden sein und alte Bäume, Bäume mit 
Schadstellen und Totholzhabitate belassen werden. In 
einem solchen Mosaik können vielfältige Mikrohabitate 
entstehen, die einem breiten Spektrum waldtypischer 
Pflanzen, Pilze und Tiere einen Lebensraum bieten. Ein 
so geschaffenes stabiles Ökosystem dient auch der Ge-
sunderhaltung der Wälder.

In Zeiten mit Herausforderungen wie dem Artensterben, 
dem Verlust an Biodiversität und  Lebensräumen sowie 
dem Klimawandel sind naturnahe Wälder von größerer 
Bedeutung denn je. Es reicht nicht aus, auf die katast-
rophalen Entwicklungen in anderen Regionen der Welt 
zu verweisen. Wir müssen uns auch in Deutschland den 
großen Problemen beim Erhalt von naturnahen und ar-
tenreichen Wäldern stellen. 

Die NI fordert deshalb die Bewirtschaftung der Wäl-
der vorwiegend an ökologischen Gesichtspunkten aus-
zurichten. Ziel sind strukturreiche und gestufte Wälder 
aus heimischen, standorttypischen Baumarten mit ho-
hem Alt- und Biotopbaumanteil. Die Aufforstung sollte 
eine Ausnahme sein. Forste mit nicht heimischen Arten 
sind immer ein „Kunstzustand“, der nicht dem grund-
sätzlichen Anspruch des Schutzes heimischer Vegetati-
on entspricht. Besonders in europäischen FFH-Schutz-
gebieten ist die Bewirtschaftung generell an naturnahen 

Waldgesellschaften auszurichten. Viele heute als „Zu-
kunftsarten“ diskutierte Bäume wie die Douglasie, die 
Roteiche oder sogar der Mammutbaum haben negati-
ve Wirkungen auf den Landschaftswasser- und Boden-
haushalt. 

Ich danke Dr. Guido Pfalzer sehr herzlich, dass er den 
Zustand der Wälder und das, was ökologisch dringend 
notwendig ist, in aller Klarheit offenlegt. Er fordert zu-
recht eine grundlegende waldbauliche Neuorientierung 
im Sinne einer ökosystemorientierten Waldbewirtschaf-
tung. Die „Flucht vor der Konkretisierung“ dessen, was 
gesamtökologisch notwendig ist, muss ganz in seinem 
Sinne abgelöst werden durch die Einsicht und Bereit-
schaft, dem Wert der Wälder für das Gemeinwohl den 
Vorrang vor allen anderen Interessen einzuräumen.

„Aufgaben können regelmäßig nicht mit den Mitteln ge-
löst werden, die mit der Entstehung der zu lösenden 
Probleme in engem Zusammenhang stehen“, heißt es in 
der Grundsatzanweisung von Landesforsten. Diese Ein-
sicht macht Hoffnung. 

Verlassen wir endlich den seit Jahrzehnten begangenen 
Holzweg und machen wir uns auf, den Wäldern wieder 
Zeit und Raum für ihre originäre Entwicklung zu geben. 

Harry Neumann
Bundesvorsitzender der Naturschutzinitiative e.V. (NI

Harry Neumann

Vorwort Rechtswidrige Forstwirtschaft  
in Deutschland?
Flucht vor der Konkretisierung

Hintergrund
Der Autor führte ab 2014 im Auftrag der Verwaltung des 
Biosphärenreservats Pfälzerwald eine Untersuchung zur 
Sicherung essenzieller Fledermaushabitate im deutschen 
Teil des grenzüberschreitenden UNESCO-Schutzgebiets 
durch. Die Ergebnisse flossen in diesen Beitrag ein und 
sind zum Teil auch bereits publiziert. Die großen Sturmka-
tastrophen in den 1990er Jahren sind ihm noch gut in Er-
innerung geblieben. Der Forst propagierte daraufhin einen 
„Neuanfang“ und ein Umdenken hin zu einer ökologische-
ren Bewirtschaftung. Durch „Waldumbau“ sollten Fichten-
monokulturen in stabile Mischwälder überführt werden.

Stattdessen wurde die Forstwirtschaft zunehmend indus-
trialisiert und intensiviert, aus den Forstverwaltungen der 
Länder sind gewinnorientierte Landesbetriebe geworden. 
Diesmal nicht durch Stürme sondern durch Trockenheit 
und Borkenkäfer bedingt sterben erneut großflächig Forst-
bestände ab, die es so eigentlich gar nicht mehr geben 
dürfte. Wieder wird ein Neuanfang, ein „Paradigmenwech-
sel“ angekündigt. Die Erfahrungen aus der Vergangen-
heit lassen befürchten, dass es sich doch wieder nur um 
Lippenbekenntnisse handelt. Deshalb braucht es ein voll-
zugsfähiges und der gerichtlichen Kontrolle unterliegen-
des Waldrecht, welches die europarechtlichen Vorgaben 
umsetzt, die ökologischen Anforderungen an die Waldbe-
wirtschaftung konkretisiert und die Gemeinwohl-Funktio-
nen des Ökosystems Wald vor den ökonomischen Zielen 
der Holzerzeugung einordnet. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Sägen nicht schneller sind als die Gesetzgebung.

Waldfledermäuse haben  
hochkomplexe Lebensraumansprüche
Zu den Ökosystemdienstleistungen von Wäldern gehört 
auch ihre Lebensraumfunktion für waldgebundene Ar-
ten. So sind etwa Waldfledermäuse an alte Laubwälder 

mit hoher Kontinuität (Dauerwald) gebunden. Eine Kolo-
nie benötigt im Jahresgang 40 oder mehr Quartierbäume 
mit Spechthöhlen, Aufrissspalten oder Rindenverstecken. 
In einem 120-jährigen Forst sind mindestens in Teilbe-
reichen zehn Höhlenbäume je Hektar (Hb/ha) notwen-
dig, damit einer Fledermaus-Artengemeinschaft ein aus-
reichendes Quartierangebot langfristig verfügbar bleibt 
(Meschede & Heller 2002). Weibchen jagen zur Wochen-
stubenzeit (Jungenaufzucht) oft nur wenige Hundert Me-
ter von ihren Quartierbäumen entfernt. Sie sind stark orts-
gebunden und kehren nach der Überwinterung an ihren 
Geburtsort zurück. Diese Lebensraumtraditionen machen 
die Arten extrem unflexibel gegenüber Veränderungen. 
Geht ein Quartiergebiet verloren, ist ein Ausweichen oft 
nicht möglich, da geeignete Altholzbestände mit hohem 
Höhlenbaumanteil in heutigen Wirtschaftsforsten nur in-
selartig vorkommen und oft viele Kilometer auseinander 
liegen. Hinzu kommen die sehr niedrige Geburtenrate (ein 
Junges pro Jahr) und die hohe Sterblichkeit (50 % im ers-
ten Winter), was die Anpassungsfähigkeit von Waldfleder-
mäusen stark einschränkt (vgl. z. B. Dietz 2013, Dietz et 
al. 2013a, 2016, Steck & Brinkmann 2015). 

Keine Mittelspechte im Buchenwald? –  
Ein forstwirtschaftliches Artefakt
Vor allem Bäume mit alten Spechthöhlen sind für Wald-
fledermäuse essenziell. Die Baumbewohner sind nicht in 
der Lage, geeignete Quartiere selbst anzufertigen und 
deshalb auf vorhandene Höhlenbäume angewiesen. Ge-
rade die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), die 
fast ausschließlich ehemalige Bruthöhlen von Buntspecht 
(Dendrocopos major) und Mittelspecht (Leiopicus me-
dius) nutzt, ist in besonderer Weise auf das Vorhanden-
sein derartiger Habitatstrukturen angewiesen. Vor allem 
der Mittelspecht kann als „Wegbereiter“ für Waldfleder-
mäuse gelten. Er benötigt zur Nahrungssuche stehendes 

Zur Notwendigkeit der Anpassung forstwirtschaftlicher Nutzungspraktiken im Sinne des 
Habitat- und Quartierschutzes von Fledermäusen 

Anmerkungen zur Legalausnahme des § 44 (4) BNatSchG, zu Alt- und Totholzkonzepten, 
zu Natura 2000 im Forst und zu dem 5 %-Ziel der Nationalen Biodiversitätsstrategie
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Totholz und Bäume mit grobrissiger Rinde, welche er in 
Wirtschaftswäldern vor allem bei hohem Eichen-Anteil vor-
findet. Auch die Rotbuche entwickelt eine grobrissige Rin-
de, allerdings erst ab einem Alter von 150-200 Jahren. In 
forstlich bewirtschafteten Wäldern ist der Mittelspecht da-
her auf Eichen angewiesen, da nur diese auch bereits in 
jüngerem Alter ausreichend grobrissig sind. Sein großräu-
miges Fehlen in Buchenwäldern gilt als „forstwirtschaftli-
ches Artefakt“ (Hertel 2003). Auch der Mittelspecht ist ein 
Urwaldrelikt.

Spechthöhlen müssen „reifen“
Nachdem der Specht eine Bruthöhle aufgegeben hat, 
setzen unter Mitwirkung von Pilzen, Bakterien und ande-
ren Organismen langsam Zersetzungsprozesse ein, wo-
durch schließlich an der Höhlendecke eine Ausfaulung 
nach oben entsteht. Nun erst können Fledermäuse die 
Höhle optimal als Quartier nutzen. Die Entwicklung einer 
Spechthöhle hin zu einem fledermaustauglichen Quar-
tier mit kleinklimatisch günstiger „Innenkuppel“ kann ein 
Jahrzehnt oder länger dauern (Dietz et al. 2013b). Wird 

ein Spechtbaum frühzeitig entnommen, kann ein Fleder-
mausquartier gar nicht erst entstehen. Speziell in FFH-
Gebieten mit wertgebenden Fledermausarten stellt die 
Entnahme von Spechtbäumen einen Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot des § 33 (1) S. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) dar. 

Alt- und Totholz- (AuT-)Konzepte als 
Rechtfertigung für die „Legalausnahme“ 
der Forstwirtschaft –  
Die Ausnahme wird zur Regel
Die Alt- und Totholz-Konzepte (AuT) schreiben bundes-
land-spezifisch fest, dass in gewissem Umfang „Biotop-
bäume“ oder „Waldrefugien“ aus der Nutzung befreit 
werden. Es handelt sich jedoch nicht um ein wohlwol-
lendes und freiwilliges Element der naturgemäßen Forst-
wirtschaft. Vielmehr gibt es verbindliche Vorgaben zum 
Artenschutz, die sich aus der EU-Vogelschutzrichtli-
nie (1979) und der Flora-Fauna-Habitat-(FFH-) Richtlinie 
(1992) ergeben. Für alle heimischen Vogelarten und für 
alle Arten des FFH-Anhang IV (u. a. alle Fledermausarten) 
gelten die sog. Zugriffsverbote (Tötungs-, Störungs- und 
Schädigungsverbot) nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Die forstliche Nutzung genießt hierbei eine „Legalausnah-
me“, soweit sichergestellt ist, dass durch die im Rahmen 
der „guten fachlichen Praxis“ erfolgenden Eingriffe der Er-
haltungszustand der lokalen Populationen relevanter Ar-

ten sich nicht verschlechtert (§ 44 Abs. 4 S. 3 BNatSchG). 
Dies kann zum Beispiel durch „anderweitige Schutzmaß-
nahmen“ geschehen. Die AuT-Konzepte wurden als Sol-
che entwickelt, um Schädigungen geschützter Arten prä-
ventiv auszugleichen und um zu verhindern, dass jeder 
forstliche Eingriff in deren Habitaten einer einzelfallbezo-
genen Umweltprüfung unterzogen werden muss.

Die AuT-Konzepte und die Fledermäuse
Das AuT-Konzept in Rheinland-Pfalz heißt „Konzept zum 
Umgang mit Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz bei 
Landesforsten Rheinland-Pfalz“ („BAT-Konzept“, vgl. MU-
LEWF 2011). 

Auch wenn es der Name suggeriert, so profitiert die Arten-
gruppe der Fledermäuse (engl.: Bats) von dessen Umset-
zung jedoch kaum. Eine durch das Bundesamt für Natur-
schutz veranlasste Analyse der AuT-Konzepte mehrerer 
Bundesländer bestätigt, dass die „wohlmeinend ausge-
wiesenen Biotopbäume oder Biotopbaumgruppen“ für 
den Qualitäts- und Flächenanspruch der betroffenen Fle-
dermausarten keineswegs ausreichen (Dietz et al. 2020). 
So sind im Gegenteil durch Verlust von Höhlenbäumen 
„in der Fläche“ und Konzentration von Alt- und Totholz auf 
einzelne „Biotopbaumgruppen“ weitere Verinselungen 
sowie Quartierverluste und damit letztlich Verschlechte-
rungen von Erhaltungszuständen zu erwarten. Dokumen-
tierte Schädigungen von Koloniestandorten infolge inten-

Die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) ist eine charakteristi-
sche Waldfledermausart und gilt als Urwaldrelikt. Das Foto zeigt eine 
Wochenstube in einem Fledermauskasten.

Bäume mit Spechthöhlen, Aufrissspalten und abstehender Borke bieten potenzielle Quartiermöglichkeiten für baumbewohnende Fledermaus-
arten.

Nutzungsentwicklung einer Spechthöhle (verändert nach Frank 1994). Eine Quartiereignung für Fledermäuse ergibt sich mitunter erst ein Jahr-
zehnt nachdem der Specht die Bruthöhle verlassen hat.

Blick in eine Wochenstubengesellschaft des Kleinen Abend-
seglers (Nyctalus leisleri) in einem Fledermauskasten.
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siver Nutzung von Altbeständen (auch in FFH-Gebieten 
und Biosphärenreservaten) bestätigen dies (u. a. König 
& König 2010, NV-S 2012, Pfalzer 2017, 2022, Matthes 
& Pommeranz 2006 zitiert in Dietz & Krannich 2019, Thies 
2022). Bei kleinräumig aktiven Arten können forstliche 
Eingriffe zu erheblichen Quartier- und Lebensraumver-
lusten führen, da etwa durch großflächige Schirmschläge 
einerseits sowohl die Jagdhabitate flächig und nachhal-
tig verändert werden als auch essenzielle Quartierberei-
che verloren gehen. Zudem stellen andererseits die aus-
gewiesenen „Biotopbäume“ nur in seltenen Fällen auch 
geeignete Quartiere bereit, die zeitnah als Ersatz dienen 
können. Von einem präventiven und funktionalen Aus-
gleich kann deshalb kaum die Rede sein.

Waldgebundene Arten ohne Wald –  
Kahlschläge als Element  
naturgemäßer Forstwirtschaft?
Auf Satellitenbildern sind „schlagartig“ auftretende Struk-
turveränderungen gut sichtbar. In ihrer Wirkung kommen 
diese einem Kahlhieb gleich, auch wenn es sich aus forst-
licher Perspektive nicht um Kahlschläge handelt. Aus bio-
klimatischer Sicht liegt aber nach einer bereits 100 Jah-
re alten Definition immer dann ein Kahlhieb vor, wenn der 
Durchmesser einer Schlagfläche die umgebende Baum-
höhe übertrifft, wodurch ein zuvor bestocktes Areal einem 
Freiflächenklima ausgesetzt wird (Möller 1922). In älteren 
Hochwäldern unserer Breiten entspricht dies einer Schlag-
fläche von maximal 0,1 ha (Bode 2021). Die starken Auf-

lichtungen („Heißschlagen“) von Eichen- und Buchen-
altbeständen, die in den letzten Jahren bundesweit aus 
waldbaulichen bzw. nutzungsbedingten Gründen erfolg-
ten, sind auch mit dafür verantwortlich, dass verbliebene 
ältere Reliktbäume in Folge der Hitze- und Dürreereignisse 
der letzten Jahre stark geschädigt wurden oder abstarben 
(Ibisch et al. 2021). Diese Art der Bewirtschaftung beein-
trächtigt nicht nur durch mikro- und mesoklimatische Ef-
fekte das Umfeld, schädigt das Bodenleben, Pilze und an-
dere waldgebundene Artengruppen. Sie produziert auch 

zukünftige Altersklassenwälder. Selbst in FFH-Gebieten, 
wo speziell die Erhaltung wertgebender baumbewohnen-
der Fledermausarten im Vordergrund stehen müsste, sind 
solche Schirmschläge und großflächige Verjüngungshie-
be vielfach dokumentiert (König & König 2010, NV-S 2012, 
Pfalzer 2016a, 2016b, 2017, 2018, 2021, 2022, Dietz et al. 
2020, Hahn 2020, Meinig et al. 2020, Panek 2021, Knapp et 
al. 2021 sowie Zusammenstellungen der Umweltverbän-
de, z. B. BUND 2009, Naturschutzinitiative e.V. (NI) 2021a, 
2021b und zahlreicher Bürgerinitiativen).

Die Luftbilder zeigen ein Beispiel für eine großflächige „Erntemaßnahme“ in Altbeständen des Nördlichen Pfälzerwaldes. Ein 190-jähriger  
Buchen-Mischbestand (linke Bildhälfte) wurde abgeerntet bzw. „verjüngt“ (12 ha Großschirmschlag). Die Fläche war zuvor Gegenstand einer 
Untersuchung zu Fledermäusen an der TU Kaiserslautern und erreichte vor der Forstmaßnahme eine Höhlenbaumdichte von immerhin 11 Hb/ha  
(Pfalzer 2002; Bildquelle: Google Earth Luftbilder von 2004 und 2010).

Situation vor und nach einem großflächigen Einschlag zur Eichenverjüngung in einem alten Laubbestand im FFH-Gebiet 6812-301 mit bekann-
ten Fledermausvorkommen von u. a. Kleinem Abendsegler und Großem Mausohr (Aufnahmen v. 10.09.2006 u. 19.02.2015).

Beispiel für Strukturveränderungen durch großflächigen Schirmschlag in einem (ehemaligen) Altbestand im Nördlichen Pfälzerwald (vgl. auch 
linke Seite im Luftbild). Auch wenn in dem Restbestand noch einzelne Höhlenbäume stehen, ist er als Quartier- und Jagdgebiet für Fledermäuse 
weitgehend funktionslos (extremes Kleinklima an freistehenden Quartierbäumen, Sichtbarkeit für Prädatoren beim Ausflug und Schwärmen, Ver-
lust des Wald-Innenklimas, schnellere und stärkere nächtliche Auskühlung, weniger nächtlicher Insektenflug, geringere Nahrungsverfügbarkeit 
(Foto v. 22.03.2012).
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Die Fällung von Höhlenbäumen –  
Holzernte contra Artenschutz
Die Art und Weise der heutigen Nutzung unserer Forst-
flächen gilt als der mit Abstand größte Gefährdungsfak-
tor vieler für Wälder typischer, heute aber zunehmend 
seltener werdender Arten (Riecken et al. 2010). Eine nut-
zungsbedingte Abwertung von Fledermauslebensräu-
men ist zweifelsohne die direkte Entnahme von Höhlen-
bäumen. Bei einer Untersuchung in Altbeständen des 
Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen (Pfalzer 
2016b) konnten in fast allen betrachteten Gebieten gefäll-
te Höhlenbäume dokumentiert werden. Offensichtlich er-
folgte die (unbeabsichtigte oder auch gezielte) Entnahme 
solcher Bäume nicht nur ausnahmsweise. Zwar blieben 
die gut erkennbaren Bäume mit Bruthöhlen des Schwarz-
spechts (Dryocopus martius) in aller Regel erhalten, diese 
sind aber für kleinere und mittelgroße Fledermausarten als 
Quartiere nur von untergeordneter Bedeutung (vgl. z.B. 
Dietz et al. 2013b). Auf zwei Probeflächen im Südlichen 
Pfälzerwald waren Reste zahlreicher frisch gefällter Altei-
chen mit (teilweise bereits beträchtlich alten) Spechthöh-
len des Mittelspechts feststellbar. Die Höhlenbaumdich-
te verringerte sich dort von 9,2 Höhlenbäumen je Hektar 
(Hb/ha) auf nur noch 5,4 Hb/ha, was deutlich unter dem 
von Meschede & Heller (2002) angegebenen Mindestwert 
liegt. Gemäß BfN & Blak (2017) entspricht dies einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands von „B“ („gut“) auf 
„C“ („mittel bis schlecht“). Im Biotopkataster des Landes 
sind die betroffenen Altbestände als schutzwürdige Bio-
topkomplexe aufgeführt und sie liegen innerhalb von Na-
tura 2000-Flächen (Vogelschutz- und FFH-Gebiet). Auch 
andernorts berichten aufmerksame Waldbeobachter über 

Fällungen von Altbäumen mit Höhlungen, die teilweise so-
gar während der Brutzeit stattfinden.

Können die nach AuT-Konzept aus- 
gewiesenen „Biotopbäume“ den Ausfall  
von Höhlenbäumen kompensieren?
In dem oben genannten Beispiel aus dem Südlichen Pfäl-
zerwald wurden im Umfeld der gefällten Höhleneichen 
u.a. Altbäume ohne Baumhöhlen sowie jüngere Fichten 
und ein abgebrochener Fichtenstumpf als „Biotopbäume“ 
ausgewiesen. Es ist offensichtlich, dass diese höhlenfrei-
en Laub- und Nadelbäume bzw. -baumüberreste die do-
kumentierte Entnahme von Höhlenbäumen nicht funktional 
kompensieren können. Weitere Beispiele für aus Sicht des 
Fledermausschutzes ungeeignete „Biotopbäume“ (ohne 
erkennbare Höhlenstrukturen) finden sich im Projektbe-
richt (Pfalzer 2016b). Oft stehen direkt daneben Altbäume 
mit Spechthöhlen, die jedoch bei der Biotopbaum-Aus-
wahl unberücksichtigt blieben. 

•	 �Nutzungsfreie Einzelbäume oder „Biotopbaum“-
Gruppen sind kein Ersatz für den flächigen Verlust 
von Fledermaushabitaten

Ein Ziel der Ausweisung einzelner „Biotopbäume“ oder 
„Biotopbaum-Gruppen“ ist, Alt- und Totholz im Forst zu 
ordnen bzw. in Randbereichen zu konzentrieren. Als Ne-
beneffekt wird, ähnlich wie bei der Flurbereinigung in der 
Landwirtschaft, eine ökonomischere (maschinelle) Bewirt-
schaftung „aufgeräumter“ Forstflächen möglich. Gleichzei-
tig wird auch den Anforderungen an die Arbeitssicherheit 
Genüge getan. Die ökologische Funktion der „Biotopbäu-

Aus Verkehrssicherungsgründen Ende April 2021 gefällte Höhleneiche im Stadtwald Saarbrücken. Der Baum stand mit großem Abstand zu 
Straßen, Wegen und Bebauung im Bestandsinnern abseits der verkehrssicherungspflichtigen Bereiche. In der Höhle befand sich frisches Nist-
material. Foto: Dr. G. Möller.

Frisch gefällte, nahezu vollständig ausgehöhlte Altbuche mit Aufrissspalte im FFH-Gebiet 6812-301. Im Umfeld sind Sommervorkommen der 
Bechsteinfledermaus (in künstlichen Quartierhilfen) und Wochenstuben des Kleinen Abendseglers bekannt (29.01.2016).

Zwei von mindestens acht frisch entnommenen Höhlenbäumen mit Spechthöhlen des Mittelspechts in einem Altbestand innerhalb des landes-
weit größten FFH-Gebiets 6812-301 im Südlichen Pfälzerwald (17.03.2016).
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me“ bleibt aber oft zweifelhaft (s. o.). Aus Sicht des Fleder-
mausschutzes ist eine funktionale Kompensation forstlicher 
Eingriffe nur möglich, wenn essenzielle Habitatfunktionen 
flächig gesichert werden. Anstelle der Nutzungsaufga-
be von Einzelbäumen muss deshalb vielmehr eine flächi-
ge Ausweisung von Waldrefugien oder Naturwaldparzellen 
mit entsprechender Größe und Habitatausstattung erfol-
gen. Gemeint sind damit Altbestände mit Kronenschluss 
und bereits vorhandenem Höhlenbaumangebot. 

•	 �Das Kriterium „Baumhöhle“ muss bei der Auswahl 
von „Biotopbäumen“ Vorrang gegenüber anderen 
Merkmalen haben

Die Auswahl der „Biotopbäume“ erfolgt durch Forstper-
sonal nach vorwiegend forstökonomischen Aspekten. Ar-
tenspezialisten werden nur selten eingebunden, so dass 
Artenschutzaspekte kaum Berücksichtigung finden. Das 
rheinland-pfälzische „BAT-Konzept“ (MULEWF 2011, Kap. 
1.2) definiert einen „Biotopbaum“ über bestimmte Merk-
male, von denen mindestens eines vorhanden sein muss. 
Kandidaten sind einerseits Bäume mit Specht- oder Fäul-
nishöhlen bzw. Rindentaschen, andererseits genügen 
aber auch ein hohes Alter oder Pilzkonsolen oder Moosbe-
wuchs oder auch nur eine ungewöhnliche Wuchsform. Alle 
Kriterien stehen gleichwertig nebeneinander. Aus Sicht 

des Fledermausschutzes ist es aber selbstverständlich, 
dass ein Baum mit einer Spechthöhle ökologisch höher-
wertiger ist als ein Baum mit bemoostem Stamm oder ei-
gentümlichem Wuchs. Das Kriterium „Höhlenbaum“ muss 
deshalb Vorrang gegenüber allen anderen Merkmalen ha-
ben. 

•	� Die Festschreibung des „ökonomischen Prinzips“ 
widerspricht den naturschutzrechtlichen Zielvor-
gaben

Besonders zu bemängeln ist die Fixierung auf das „öko-
nomische Prinzip“ (MULEWF 2011, Kap. 1.3). So sollen 
„im Falle der Auswahlmöglichkeit und bei gleicher natur-
schutzfachlicher Eignung […] die wirtschaftlich geringwer-
tigeren Bäume als Biotopbäume ausgewiesen werden“. 
Die „naturschutzfachliche Eignung“ beurteilt dabei alleine 
der Revierförster. Die postulierte Gleichwertigkeit der oben 
genannten Kriterien erlaubt es ihm, forstökonomische As-
pekte in den Vordergrund zu stellen, also lieber die be-
mooste Buche (Brennholz) als die benachbarte „Specht-
Eiche“ (wertvolles Furnierholz) mit der „weißen Welle“ zu 
versehen. Da aber faktisch die AuT-Konzepte naturschutz-
rechtliche Vorgaben umsetzen, verbietet sich eine Abwä-
gung ökonomischer Belange gegen naturschutzfachliche 
Notwendigkeiten. 

Aber laut AuT-Konzept sind doch  
alle Bäume mit Fledermausquartieren 
„obligatorische Biotopbäume“…
Tatsächlich sind z. B. in Rheinland-Pfalz alle „Bäume mit 
bekannten Fortpflanzungs- und Ruhestätten von FFH-An-
hang IV-Arten […] obligatorische Biotopbäume, [die] nicht 
gefällt werden [dürfen]“ (MULEWF 2011, Kap. 1.2 u. 1.3). 
Allerdings ist die Kenntnis zur Verbreitung von Fledermäu-
sen, anders als in den AuT-Konzepten unterstellt, aktuell 
so ungenügend, dass selbst in Schutzgebieten jederzeit 
bei der Nutzung älterer Bestände der Quartierkomplex ei-
ner Wochenstube betroffen sein kann. Wo sich zum Bei-
spiel im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen 
solche Quartiere befinden, ist aktuell vollkommen unbe-
kannt! 

Hierzu wären aufwendige Quartiersuchen durch Tele-
metrie laktierender Weibchen nötig, die zuvor mit Netzen 
gefangen wurden. Dies zu veranlassen, wäre die Aufga-
be der für die Überwachung des „guten Erhaltungszu-
standes“ verantwortlichen Naturschutzbehörden. Diese 
sind jedoch (nicht nur) in Rheinland-Pfalz weder perso-
nell noch finanziell dahingehend ausgestattet. So fand im 
landesweit größten FFH-Gebiet 6812-301 „Biosphärenre-
servat Pfälzerwald“ bis heute keine Grunddatenerfassung 
der wertgebenden Fledermausarten statt. 

Wo liegt die Beweislast für nutzungs- 
bedingte Schädigungen geschützter Arten?
Das „Nichtwissen“ in Bezug auf mögliche Vorkommen 
geschützter Arten und Lebensräume wird gerne von 
forstlicher Seite als Argument genutzt, um die Annah-
me zu entkräften, dass forstwirtschaftliche Maßnahmen 
schädliche Auswirkungen auf waldgebundene Arten ha-
ben können. So wird argumentiert, dass erst im Einzelfall 
geklärt sein müsse, ob und wenn ja, welche nutzungs-
bedingten Schädigungen waldgebundener Arten konkret 
auftreten. So lange dies unterbliebe, handele es sich um 
reine Vermutungen, die eine Einschränkung der Bewirt-
schaftung nicht rechtfertigten. Generell bejaht aber der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) bei Maßnahmen der 
aktiven Waldbewirtschaftung, wie des Einschlags einer 
nicht unerheblichen Zahl von Bäumen, bereits aufgrund 
der Maßnahme die Gefahr, dass es zum Verschwinden 
oder zu einer teilweise irreparablen Zerstörung der in 
dem Gebiet vorkommenden geschützten Lebensräume 
und Arten kommen kann (EuGH, Urt. v. 17. April 2018 – 
C-441/17). Für das Verschlechterungsverbot des § 33 (1) 
S. 1 BNatSchG ist es zudem bei Anwendung des Vorsor-
geprinzips schon ausreichend, dass nicht mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass eine 
Handlung nachteilige Auswirkungen auf die im jeweiligen 
Gebiet verfolgten Erhaltungsziele bzw. Schutzzwecke 
hat (Ziehm 2020 und darin zitierte Quellen). 

Die Prioritätensetzung der  
AuT-Konzepte ist aus fachlicher und  
aus juristischer Sicht fehlerhaft
Durch die postulierte Gleichwertigkeit der Biotopbaum-
Merkmale „Baumhöhle“, „Wuchsform“, „Flechten-“ oder 
„Moosbewuchs“ werden durch die AuT-Konzepte primär 
Totholzinsekten, Flechten, Moose oder Pilze gefördert. 
Während aber alle heimischen Fledermäuse in FFH-An-
hang IV gelistet sind, gilt dies beispielsweise für keine 
einzige Moos- oder Flechtenart. Die Zweckbestimmung 
für „anderweitige Schutzmaßnahmen“ nach § 44 (4) S. 2 
BNatSchG ist aber explizit die Sicherung der Erhaltungs-
zustände von Anhang IV-Arten, weshalb die Prioritäten-
setzung der AuT-Konzepte sowohl aus fachlicher als auch 
aus juristischer Sicht fehlerhaft ist. Zudem ist in § 44 (4) S. 
2 BNatSchG explizit von der Wahrung des „Erhaltungs-
zustandes der lokalen Population einer Art“ die Rede. Die 
LANA (2009) definiert den Begriff „Lokalpopulation“ bei 
Fledermäusen als die jeweils betroffene Wochenstuben-
kolonie (= Lokale Population im Sinne eines gut abgrenz-
baren örtlichen Vorkommens). Derzeit kann aber jederzeit 
durch einen forstlichen Eingriff der Quartierkomplex einer 
Wochenstube betroffen sein und die Maßnahmen der AuT-
Konzepte können eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands dieser Lokalpopulation nicht verhindern. Der 
Zielanspruch der AuT-Konzepte ist somit in Bezug auf die 
Artengruppe der Fledermäuse über die derzeit praktizier-
te Umsetzung nicht zu erreichen und kann damit die Le-
galausnahme bzgl. der Zugriffsverbote nicht rechtfertigen. 
Folglich haben bei forstlichen Eingriffen in Habitate be-
sonders bzw. streng geschützter Arten die Zugriffsverbote 
des § 44 (1) BNatSchG weiterhin Gültigkeit und einzelfall-
bezogene Umweltprüfungen wären erforderlich.

Und was ist mit Natura 2000?
Die Umsetzung von Natura 2000 im Wald schreibt eines 
der schwärzesten Kapitel im deutschen Natur- und Ar-
tenschutz. Generell dürfte in bewaldeten Natura 2000 
Schutzgebieten der wirtschaftlichen Nutzung kein Vorrang 
vor der gebietsspezifischen Schutzfunktion für die europa-
weit bedeutsamen FFH-Anhang II-Arten und Anhang I-Le-
bensräume eingeräumt werden. Deshalb wären im Zuge 
der Bewirtschaftungsplanung unbedingt weitergehende 
Maßnahmen umzusetzen, die über die Vorgaben der (oh-
nehin im gesamten Staatsforst verbindlichen) AuT-Kon-
zepte hinausgehen. Bezüglich der Bewirtschaftung von 
Forstflächen innerhalb und außerhalb von FFH-Gebie-
ten sind aber meist keine Unterschiede erkennbar. Aus-
gewiesene Rechtsexperten bezeichnen dies als „im An-
satz europarechtswidrig“ (Czybulka 2021). Die mangelnde 
Wirksamkeit von Natura 2000 im Wald ist ein bundeswei-
tes bzw. sogar internationales Phänomen (vgl. Zehetmair et 
al. 2014, Dietz et al.2020, Hahn 2020, Knapp 2021, Panek 
2021, Pfalzer 2021, Schickhofer 2021).

Können ein abgebrochener Fichtenstumpf (linke Seite) und jüngere Fichten (rechte Seite) als „Biotopbäume“ die Entnahme zahlreicher Alt-
eichen mit Mittelspecht-Höhlen kompensieren?
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Erhaltungszustand, Verschlechterungs-
verbot und Wiederherstellungsgebot
Der Erhaltungszustand (EHZ) einer Art ist nach Art. 1 
Buchst. i der FFH-RL die „Gesamtheit der Einflüsse, die 
sich langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Po-
pulationen der betreffenden Art auswirken können.“ Der 
Erhaltungszustand ist „günstig“, wenn „aufgrund der Da-
ten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, 
dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen 
Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig 
weiterhin bilden wird, und das natürliche Verbreitungsge-
biet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit 
vermutlich abnehmen wird und ein genügend großer Le-
bensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-
handen sein wird, um langfristig ein Überleben der Popu-
lationen dieser Art zu sichern.“ 

Der EHZ von Arten des Anhang II und IV der FFH-RL wird 
anhand von Bewertungsschemata ermittelt. Ein wichtiges 
Kriterium ist bei baumbewohnenden Fledermausarten die 
Höhlenbaumdichte. Als Voraussetzung für einen „hervor-
ragenden“ („A“) EHZ gelten demnach in Lebensräumen 
der Bechsteinfledermaus (Anhang II und IV) eine Höhlen-
baumdichte von ≥ 10 Höhlenbäume/ha (Hb/ha), in Quar-
tiergebieten des Kleinen Abendseglers (Anhang IV) oder 
der Mopsfledermaus (Anhang II und IV) liegt dieser Wert 
sogar bei ≥ 20 Hb/ha (BfN & BLAK 2017). Basis für die 
EHZ-Bewertung sind wie oben erläutert vorhandene Da-
ten zur Populationsdynamik der betroffenen Arten, also 
zu Vorkommen, Verbreitung und Bestandsentwicklung im 
jeweiligen Gebiet. Dies setzt zwingend eine Grunddaten-
erfassung des Ist-Zustandes bei Gebietsausweisung vor-
aus, ohne die keine Aussage zum EHZ möglich ist. 

Speziell in FFH-Gebieten gilt es, einen günstigen EHZ für 
wertgebende Lebensräume und Arten sicherzustellen. 
Gemäß Art. 6 Abs. 2 der FFH-RL gilt ein allgemeines und 
umfassendes Verschlechterungsverbot, welches Tätigkei-
ten in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zu-
kunft betrifft. Dies können fortdauernde Aktivitäten sein 
– etwa land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten – oder be-
reits genehmigte Pläne und Projekte, bei denen sich erst 
zu einem späteren Zeitpunkt herausstellt, dass sie zu Ver-
schlechterungen führen können (EuGH vom 7.9.2004, Rs 
C-127/02, Rn 37). Dabei gilt es nicht nur, einen günstigen 
Erhaltungszustand zu wahren, sondern diesen nach einer 
Verschlechterung auch wiederherzustellen.

Forstwirtschaft in FFH-Gebieten  
verstößt systematisch gegen das  
Verschlechterungsverbot – Fallbeispiele
Beispiele für nachweisliche Verschlechterungen von Er-
haltungszuständen durch die Verringerung der Höhlen-
baumdichte als Ergebnis forstlicher Eingriffe (Höhlen-
baumfällungen) finden sich u. a. bei NV-S (2012), Pfalzer 

(2017, 2022) und Thies (2022). Exemplarisch seien hier 
zwei Vorgänge in den FFH-Gebieten „Donnersberg“ (Don-
nersbergkreis, RLP) und „Duppacher Rücken“ (Kreis Vul-
kaneifel, RLP) genannt. In beiden Gebieten ist die Bech-
steinfledermaus als wertgebende Art relevant: 

Im Gerbachtal (FFH-Gebiet 6313-301 „Donnersberg“) 
nutzt(e) die Bechsteinfledermaus mit zeitweise mehr als 
70 Exemplaren 20 Fledermauskästen. Dort wurden 2010 
insgesamt 9,7 ha eines Eichenbestandes extrem aufge-
lichtet. Lediglich 1 ha im direkten Umfeld der Kästen blieb 
von der Einschlagmaßnahme verschont. Auf der 10,7 ha 
großen Gesamtfläche wurden im Anschluss noch 28 Höh-
lenbäume (Hb) kartiert. Das entspricht einer Höhlenbaum-
dichte von lediglich noch 2,6 Hb/ha. In dem extrem aufge-
lichteten ca. 9,7 ha großen Teilbereich (s. Foto) befand sich 
nur noch ein einziger Höhlenbaum (0,1 Hb/ha), während in 
dem nicht durchforsteten Restbestand von einem Hektar 
Größe die übrigen 27 Höhlenbäume kartiert wurden. Die-
ser kleine Restbestand kann aber seine Funktion als Quar-
tiergebiet offenbar nicht mehr erfüllen, was die Ergebnis-
se von Nistkastenkontrollen nahelegen (NV-S 2012, Pfalzer 
2022, H. König schriftl. 2022). Eine Abstimmung der Maß-
nahmen mit dem amtlichen und dem ehrenamtlichen Na-
turschutz erfolgte nicht, obwohl die Forstbehörden über 
die Fledermauskästen und ihre Bewohner informiert waren.

Auch im Kammerwald (FFH-Gebiet 5705-301 „Duppacher 
Rücken“) war die Bechsteinfledermaus als wertgebende 
Art ausschlaggebend für die Schutzgebietsmeldung als 
Natura 2000-Fläche. In Altbuchenbeständen des FFH-
LRT 9110 werden seit Anfang der 1990er Jahre in ca. 40 
Kästen Bechsteinfledermäuse nachgewiesen. Ab 2001 
führte Manfred Weishaar (Gusterath) dort Untersuchungen 
zur Altersstruktur und Koloniegröße durch. Mit einer Un-
terbrechung im Zeitraum 2011 bis 2015 werden die Käs-
ten mehrmals jährlich kontrolliert und seit 2016 von Mar-
kus Thies (Pronsfeld) betreut. Er zählt dort jährlich einmal 
vor der Wochenstubenzeit und ein- bis zweimal danach. 

Der Höhlenbaum im Vordergrund mit mehreren Spechthöhlen des Mittelspechts ist – obwohl potenzielles Fledermausquartier – als „Ziel-Baum“ 
für eine spätere Nutzung vorgesehen. Der „Biotopbaum“ im Hintergrund weist hingegen keine Baumhöhlen auf.

Nach dem Einschlag (roter Pfeil) im Quartiergebiet Gerbachtal 
(FFH-Gebiet „Donnersberg“) waren in den Fledermauskästen nur 
noch einzelne Bechsteinfledermäuse anzutreffen.
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Der ehemals großflächige Buchenwald mit geschlosse-
nem Kronendach wurde 2005 erstmals intensiv durchfors-
tet. In den Folgejahren kam es zu weiteren forstlichen Ein-
griffen (im Einzelnen: 2010, 2012, 2018/19 sowie 2020/21), 
die zu einer noch stärkeren Auflichtung der Restbestän-
de führten. Heute ist die aufgekommene Naturverjüngung 
so hoch, dass die Fledermauskästen für Kontrollen kaum 
noch erreichbar und auch für die Bechsteinfledermaus 
nicht mehr nutzbar sind. Die verschlechterte Habitatqua-
lität zeigt sich in der Dokumentation der Populationsent-
wicklung der Bechsteinfledermaus im Kammerwald (Weis-
haar, Thies schriftl. 2022, Thies 2022).

Problematisch sind die Bestandsauflichtungen, da gera-
de die Bechsteinfledermaus zur Wochenstubenzeit Be-
stände mit geschlossenem Kronendach benötigt. Im Mai 

vor der Geburt der Jungtiere brauchen die Weibchen sehr 
viel Nahrung, die unter dem Schutz des Kronendaches die 
ganze Nacht zu erbeuten ist. Nach Lichtstellung kühlt aber 
der Bestand nachts stark aus, weniger Insekten sind ver-
fügbar und die Weibchen finden in kühlen Mai-Nächten 
zu wenig Nahrung. Die Geburten finden später statt und 
die Entwicklung der Jungtiere verzögert sich. Bei extre-
men Wetterlagen verlieren die Weibchen unter Umstän-
den ihr Junges. Bei schlechter Ernährungslage bleiben 
die Jungtiere sehr leicht und klein und haben nur geringe 
Chancen, den ersten Winter zu überleben (Dietz & Kran-
nich 2019, Thies 2022). Generell meiden Fledermäuse in 
der Wochenstubenzeit Quartiere mit starken Temperatur-
schwankungen. An besonders heißen Tagen werden eher 
die gleichmäßiger temperierten und kühleren Baumhöhlen 
den Nistkästen vorgezogen, und auch die Geburten fin-
den vorzugsweise in Baumhöhlen statt (Wieser et al. 2018). 
Die hier dokumentierten Auflichtungen führen einerseits in 
Hitzeperioden zu einer starken Aufheizung der Wald-In-
nenbereiche, andererseits kühlen diese nachts viel stärker 
aus, so dass weniger Insektennahrung verfügbar ist. Als 
Lebensraum der klassischen Waldfledermaus-Arten sind 
solche Areale weitgehend entwertet.

Die Bewirtschaftungspläne –  
ein wirksames Instrument zur Wahrung 
des günstigen Erhaltungszustands?
In beiden Fallbeispielen ist von einem Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot auszugehen. Eigentlich soll dies 
durch die Vorgaben der Bewirtschaftungspläne (BWP) 
verhindert werden. In den bislang in Rheinland-Pfalz ver-
abschiedeten BWP wird aber in Bezug auf Erhaltungs- und 

Wiederherstellungsmaßnahmen in Habitaten wertgeben-
der Fledermausarten (speziell der Bechsteinfledermaus) 
vielfach nur auf die „Anwendung des BAT-Konzepts“ oder 
eine nicht weiter konkretisierte „Erhöhung des Anteils an 
Biotopbäumen“ abgestellt. Fallweise ist auch von „freiwil-
ligem Verzicht auf die Nutzung von Höhlenbäumen“ die 
Rede. Diese völlig unzureichende Maßnahmenfestlegung 
kann aber die Wahrung oder Wiederherstellung eines 
„günstigen Erhaltungszustandes“ der Bechsteinfleder-
maus oder anderer Waldfledermausarten keinesfalls ge-
währleisten. Hierzu zwei Beispiele:

• 	� Im BWP für das FFH-Gebiet 6313-301 „Donners-
berg“ wird ein Verstoß gegen das Verschlechterungs-
verbot durch folgende Anmerkung fachgutachterlich 
bzw. amtlich bestätigt: „Handlungsbedarf aufgrund 
deutlicher Defizite in der Habitatqualität bestehen im 
Nistkastengebiet Gerbach als Folge der forstlichen 
Bewirtschaftung“ (siehe Fallbeispiel oben). Als Maß-
nahmenvorschläge werden aber lediglich unverbind-
liche Handlungen wie „Umsetzung der Elemente des 
BAT-Konzeptes“ oder „schonende Bewirtschaftung 
außerhalb der BAT-Bereiche“ formuliert. 

•	� Bei dem derzeit in der Abstimmungsphase befind-
lichen BWP für das landesweit größte, fast vollstän-
dig bewaldete FFH-Gebiet 6812-301 „Biosphärenre-
servat Pfälzerwald“ findet sich in einem Entwurf die 
Formulierung: „Dauerhafte Erhaltung eines hohen 
Anteils von Habitatbäumen (Specht-, Naturhöhlen 
und abstehende Borke) in einem Umfang von 7-10 
St./ha zur Verbesserung des Erhaltungszustands 
der Bechsteinfledermaus […]“. In einer aktualisierten 
Entwurfsfassung ist aber – offenbar nach massivem 
Druck seitens der Forstverwaltung – diese fachlich 
abgesicherte Vorgabe zur Höhlenbaumdichte wie-
der gestrichen worden. Stattdessen findet sich die 
wenig konkrete Formulierung: „Förderung eines ho-
hen Höhlenbaumanteils (Specht-, Naturhöhlen, ab-
stehende Borke)“. Da der bearbeitende Gutachter 
des BWP mittlerweile verstorben ist, kann er dieser 
Änderung nicht mehr entgegenwirken. 

Die Beispiele zeigen, dass auch bei der Erstellung der 
BWP naturschutzfachliche Erfordernisse aus augen-
scheinlich ökonomischen Gründen nicht konkretisiert wer-
den. Diese Thematik betreffend wurde bereits 2015 ein 
EU-Vertragsverletzungsverfahren (Nr. 2014/2262) gegen 
die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. In einem Auf-
forderungsschreiben der EU-Kommission vom 24.01.2019 
(zitiert in Czybulka 2021) heißt es hierzu: „Die derzeitige 
systemische und permanente Verletzung des europäi-
schen Naturschutzrechts durch Deutschland im Natura-
2000-Wald wird Konsequenzen haben“. 

Trotz dieser deutlichen Rüge ließ die damalige Bundes-

regierung verlauten, dass sie „eine andere Rechtsauffas-
sung als die Europäische Kommission“ vertrete und da-
mit eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
in Kauf nehme. Außerdem habe sie aufgrund der Zustän-
digkeit der Länder „keine übergreifenden Kenntnisse über 
die Gründe für etwaige Umsetzungsdefizite“. Auch wird 
darauf verwiesen, dass finanzielle Sanktionen erst nach 
einem mehrstufigen, langwierigen Verfahren durch den 
EuGH festgesetzt würden (Deutscher Bundestag 2020). 
Bei der Korrektur der Umsetzungsdefizite bestehe also 
kein Grund zur Eile. Die rechtswidrige Forstpraxis in Natu-
ra-2000-Wäldern wird also zweifelsohne noch über meh-
rere Jahre fortgeführt werden und irreversible Schädigun-
gen geschützter Lebensräume und Arten werden dabei 
mit Billigung der Regierungsverantwortlichen in Kauf ge-
nommen. 

Als Mindestanforderung an Forstflächen in Natura 
2000-Gebieten müsste zumindest in Arealen mit hohem 
Lebensraumpotenzial für Waldfledermäuse und speziell in 
alten Laubbeständen mit nachgewiesenen Fledermausha-
bitaten eine konkrete Höhlenbaumdichte von ≥ 10 Hb/ha 
als Entwicklungsziel verbindlich festgeschrieben werden, 
so wie dies auch Kriterium bei der offiziellen Erhaltungs-
zustands-Bewertung ist (vgl. BfN & BLAK 2017). Zudem 
sind dort Einschläge von mehr als 0,1 ha Fläche zu un-
tersagen, um eine Entwertung von Jagdhabitaten durch 
Lichtstellung zu verhindern. 

Pflicht zur Prüfung der  
FFH-Verträglichkeit für Forsteinrichtungen 
und Forstwirtschaftspläne
Gemäß einem öffentlich verfügbaren Rechtsgutachten 
(Ziehm 2020 und darin zitierte Quellen) sind Forsteinrich-
tungen bzw. Forstwirtschaftspläne als Pläne bzw. Projekte 
im Sinne des FFH-Rechts zu behandeln. Kann nach einer 
Vorprüfung nicht ausgeschlossen werden, dass es durch 
die Bewirtschaftung zu erheblicher Beeinträchtigung ei-
nes FFH-Gebiets kommen könnte, besteht das Erfordernis 
einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (Art. 6 Abs. 3, 4 FFH-
RL, § 34 Abs. 1 BNatSchG). Im Falle der hier dokumentier-
ten forstlichen Eingriffe in potenziellen bzw. nachgewiese-
nen Habitaten wertgebender Fledermausarten innerhalb 
von FFH-Gebieten erfolgten weder Vorprüfungen noch re-
guläre FFH-Verträglichkeitsprüfungen, die eine Einhaltung 
des Verschlechterungsverbotes hätten sicherstellen kön-
nen. Konsequenzen in irgendeiner Form hatte dies aber 
offenbar nicht.

Welchen Erhaltungszustand  
haben eigentlich Waldfledermäuse?
Für die meisten Waldgebiete liegen weder aussagekräf-
tige Bestands- noch Verbreitungsdaten zu den Sommer-
vorkommen waldbewohnender Fledermausarten vor. 

Im Quartiergebiet Kammerwald (FFH-Gebiet „Duppacher Rücken“) 
sind negative Entwicklungstendenzen erkennbar, die bereits nach 
den ersten Forstmaßnahmen (rote Pfeile) einsetzten.

Der ehemals dichte Eichenbestand im Gerbachtal, einem Quartier- und Jagdgebiet der Bechsteinfledermaus, wurde extrem aufgelichtet und 
als Lebensraum der Art entwertet (FFH-Gebiet „Donnersberg“, 06.04.2012).
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Großräumig wird über tendenziell deutliche Bestandsrück-
gänge berichtet (z. B. Bas et al. 2020, Meinig et al. 2020, 
Schmidt 2020, König et al. 2021). Beeinträchtigungen der 
Erhaltungszustände von Waldfledermausarten sind ent-
weder bereits eingetreten bzw. diese lassen sich nicht 
wirksam durch entsprechende, örtlich konkretisierte Be-
wirtschaftungsvorgaben verhindern. 

Es ist eine paradoxe Situation, dass Bewirtschaftungsplä-
ne für FFH-Gebiete mit wertgebenden Fledermausarten 
erstellt werden, mit dem Ziel deren Erhaltungszustände 
zu sichern und wiederherzustellen, wenn gleichzeitig auf-
grund fehlender Bestandsdaten diese Erhaltungszustän-
de gar nicht bekannt sind und sich auch gar nicht ermit-
teln lassen. Zunächst wären hierzu Bestandserhebungen 
durch fachlich qualifizierte Kartierbüros durchzuführen 
und die für die Vergabe und das Datenmanagement zu-
ständigen Landesbehörden personell und finanziell so 
auszustatten, dass sie ihrer Aufgabe, nämlich der Über-
wachung des guten Erhaltungszustandes, auch nach-
kommen können. Nur auf Basis aktueller Bestandsdaten 
kann zumindest lokal ein wirkungsvolles Schutzmanage-
ment erfolgen und Erhaltungszustände bzw. deren Verän-
derungen werden überhaupt erst bewertbar. Unter Beach-
tung des Vorsorgeprinzips dürften unter den gegebenen 
Voraussetzungen überhaupt keine forstlichen Eingriffe in 
Altbeständen mehr erfolgen, da eine rechtskonforme Be-
wirtschaftung unter Berücksichtigung der artspezifischen 
Habitatansprüche relevanter Arten nicht möglich ist.

Sind 5 % zu viel verlangt? –  
Die schleppende Umsetzung der „Nationalen  
Strategie zur biologischen Vielfalt“ (NBS)
Gemäß der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ 
(NBS) sollten ursprünglich bis zum Jahr 2020 insgesamt 
5 % der deutschen Gesamtwaldfläche (bzw. 10 % des öf-
fentlichen Waldes) aus forstlicher Nutzung befreit und ei-
ner natürlichen Entwicklung überlassen werden (vgl. BMU 
2007). Nach Angaben der Bundesregierung (BMU 2021) 
galten mit Stand Dezember 2020 aber erst etwa 3,1 % der 
Waldfläche Deutschlands als forstwirtschaftlich nutzungs-
freie „Wälder mit natürlicher Entwicklung“ (NWE > 0,3 ha). 
Im Umkehrschluss werden 97 % der Waldfläche weiterhin 
regulär bewirtschaftet. Die Vergrößerung der Flächenan-
teile nutzungsfreier Wälder kann nach einhelliger Exper-
tenmeinung einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der 
Artenvielfalt und auch zum nachhaltigen Schutz von Ur-
waldreliktarten leisten. Darüber hinaus sind nutzungsfreie 
Naturwälder mit altem Baumbestand nicht nur für den Ar-
tenschutz unverzichtbar, sondern auch für das Klima von 
entscheidender Bedeutung. Sie sind deutlich resilienter 
gegenüber Klimaveränderungen, mildern Temperaturex-
trema ab, sichern die Grundwasserneubildung und ha-
ben ein höheres Kohlenstoff-Speicherpotenzial als Wirt-
schaftsforste (Norris et al. 2012, Georgi et al. 2018, Lutz 
et al. 2018, Mausolf et al. 2018, Watson et al. 2018, De 
Frenne et al. 2019, Welle et al. 2020, Zellweger et al. 2020,  
Beudert & Leibl 2021, Welle et al. 2021). 

Die hier abgebildete, ca. 73 ha große Kernzonen-Fläche im „Buchenwald-Biosphärenreservat“ Pfälzerwald dürfte augenscheinlich nicht die 
Voraussetzungen für einen standortgerechten Naturwald erfüllen. Fehlen Reliktpopulationen ausbreitungsschwacher Waldarten im Umfeld 
kann eine Wiederbesiedlung solcher Flächen bis zu 800 Jahre in Anspruch nehmen (Hehnke et al. 2014).

Entnahme von Altbuchen an der Hohen List im FFH-Gebiet „Biosphärenreservat Pfälzerwald“ (11.04.2016). Dieses Exemplar – eines von vielen 
– mit einem Stammdurchmesser von einem Meter war etwa 180 Jahre alt (https://www.baumportal.de/baum-alter-bestimmen).

Energieholzgewinnung im Zuge der Durchforstung biotopkartierter Buchenbestände am Großen Biesenberg im FFH-Gebiet „Biosphärenre-
servat Pfälzerwald“ (10.04.2015).
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5 %, 8 %, 10 % –  
Das Verwirrspiel mit den Zahlen
Es ist durchaus verständlich, dass die Forstbehörden die 
schlechte Bilanz bei der Umsetzung des 5 %-Ziels gerne in 
einem besseren Licht erscheinen lassen. So will man etwa 
in Rheinland-Pfalz dafür Sorge tragen, dass sich anstatt 
der bislang etwa 8 %, alsbald 10 % des rheinland-pfäl-
zischen Staatswalds natürlich entwickeln dürfen (https://
www.waldbegeisterung.de/allgemein/12-04-2021-tag-
44-interessante-gespraeche-in-johanniskreuz/). Rechne-
risch wäre dies immerhin ein Zuwachs von etwa 4.370 ha 
nutzungsfreier Staatswaldfläche. Allerdings entsprechen 
8 % des Staatswaldes aufgrund der Besitzartenverteilung 
lediglich einem Anteil von 2 % der Gesamtwaldfläche die-
ses Bundeslandes, was immer noch weit weg von dem  
5 %-Ziel der NBS einzuordnen ist. Es ist zu erwarten, dass 
seitens des Bundes auch an das waldreiche Bundesland 
Rheinland-Pfalz weitere Forderungen herangetragen wer-
den, den Anteil nutzungsfreier Waldflächen deutlich zu er-
höhen. Zusätzlich zu den oben angekündigten ca. 4.300 ha  
Staatswald müssten rein rechnerisch noch weitere ca. 
20.000 ha Forst einer natürlichen Entwicklung überlassen 
bleiben. Nur dann könnte dieses Bundesland bezogen 
auf seine gesamte bewaldete Fläche von 840.000 ha das  
5 %-Ziel auf Landesebene erreichen. 

Windenergie contra Naturwald?
Im waldreichen Rheinland-Pfalz entsprechen übrigens 5 %  
der Waldfläche einem Anteil von etwa 2,1 % der gesam-
ten Landesfläche. Der Umsetzung des 5 %-Ziels im Wald 

müsste mindestens derselbe Stellenwert eingeräumt wer-
den wie der politischen Zielvorgabe, 2 % der Landesflä-
che für die Windenergieerzeugung zu nutzen. Auch wenn 
Windenergieanlagen den für uns unverzichtbaren rege-
nerativen Strom erzeugen, bleiben sie doch für sich be-
trachtet naturferne Industrieanlagen im Außenbereich 
mit erheblichen Auswirkungen auf Wasser, Boden, Land-
schaft, Menschen und die Artenvielfalt. Das Zulassen ei-
ner natürlichen Waldentwicklung auf lediglich 2,1 % der 
Landesfläche bewahrt dagegen Natur- und Artenvielfalt 
für zukünftige Generationen, wirkt durch mesoklimatische 
Regulationen sowie Wasser- und CO2-Speicherung direkt 
vor Ort den Auswirkungen des Klimawandels entgegen, 
sorgt für saubere Atemluft, fördert die Grundwasserneu-
bildung und schützt damit unsere existenziellen (Über-)Le-
bensgrundlagen. Noch dazu verursacht der Nutzungsver-
zicht keinerlei zusätzliche Kosten.

Wie naturnah darf’s denn sein?
Gerne wird argumentiert, dass mit Anwendung der AuT-
Konzepte in Verbindung mit den bislang bereits ausge-
wiesenen nutzungsfreien Forstflächen bereits genügend 
Habitate zu schützender Zielarten, wie etwa der „Waldfle-
dermäuse“, dauerhaft gesichert seien. Dem muss aber aus 
naturschutzfachlicher Sicht deutlich widersprochen wer-
den. Einerseits sei auf die bereits oben ausführlich disku-
tierte, zweifelhafte Wirksamkeit der AuT-Konzepte verwie-
sen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass es bei der 
Ausweisung nutzungsfreier Wälder nicht nur auf die Quan-
tität der Flächenanteile oder Einzelbäume, sondern vor al-

lem auch auf die qualitative Ausstattung mit bereits vor-
handenen, naturwaldartigen Habitatstrukturen ankommt. 
Eine Analyse aller bundesweit bislang ausgewiesenen 
„Flächen mit natürlicher Waldentwicklung“ (NWE > 0,3 ha)  
ergab, dass 64 % – also nahezu zwei Drittel davon – sich 
aus eingeschränkt naturnahen und kulturbestimmten Forst-
beständen zusammensetzen (Meyer 2019). Dies gilt z. B. 
auch für viele der nutzungsfreien Kernzonen-Flächen im 
Biosphärenreservat Pfälzerwald. Die Entwicklung natur-
ferner Nadelholzforste hin zu einem „Naturwald“ wird aber 
erst in sehr langen Zeiträumen (Jahrhunderten) geeignete 
Strukturen schaffen, die ein Überleben für Arten wie etwa 
die Bechsteinfledermaus erst möglich machen. Fehlen 
Reliktpopulationen ausbreitungsschwacher Waldarten im 
Umfeld kann eine Wiederbesiedlung solcher Flächen bis 
zu 800 Jahre in Anspruch nehmen (Hehnke et al. 2014). 

Ein Plädoyer für die Buche
Gerade die für die Artenvielfalt besonders wichtigen, histo-
risch alten Buchenwälder sind unter den derzeit nutzungs-
freien Arealen kaum vertreten. So ermittelten Hehnke et al. 
(2014) im Rahmen eines vom BfN beauftragten bundeswei-
ten F+E-Vorhabens Suchräume für geeignete Naturwälder 
mit mindestens 200-jähriger Bestockungskontinuität. Allei-
ne innerhalb des BR Pfälzerwald umfasst die Gebietsku-
lisse demgemäß zehn Areale mit einer Gesamtfläche von 
4.193 Hektar (2,3 % der Gesamtfläche des BR). Die als Teil 
dieser Suchraumkulisse derzeit tatsächlich nutzungsfreien 
Bestände nehmen aber einen Anteil von lediglich 0,5 % der 
Gesamt-Buchenwaldfläche von Rheinland-Pfalz ein. Die 
Mehrzahl verbliebener, strukturreicher und sehr alter Laub-
wald-Restflächen mit besonderer Relevanz für Reliktvor-
kommen spezialisierter Arten wird weiterhin regulär bewirt-
schaftet und unterliegt einem erheblichen Nutzungsdruck. 
Naturschutzfachlich geeignete, künftige Naturwaldflächen 
wären zum Beispiel im Pfälzerwald durchaus vorhanden. 
Als Ergebnis eines vom Verfasser durchgeführten Fleder-
mausprojektes wurden Gebietseinheiten identifiziert, in 
denen prioritär eine Umsetzung habitatsichernder Maß-
nahmen für Fledermäuse empfohlen wird. Hierzu könnte 
beispielsweise auch eine rechtlich gesicherte Nutzungs-
aufgabe gehören. Eine umfangreiche Auflistung prioritär 
zu sichernder Gebietseinheiten liegt vor (Pfalzer 2016b, 
2017). Allerdings ist nicht bekannt, welche forstlichen Ein-
griffe dort innerhalb der letzten fünf Jahre stattfanden und 
welche Habitatveränderungen sich daraus bereits erga-
ben. Ein von Hehnke et al. (2014) empfohlenes Einschlag-
moratorium in Buchenwäldern älter als 160 Jahre wurde 
seitens der Forstverwaltung nicht in Erwägung gezogen.

Nutzungsdruck, Einschlagmengen und 
behördliche Transparenz
Im Bundesland Bayern hat sich der Einschlag alter Bu-
chen im Staatswald im Vergleich mit den 1980er und frü-

hen 1990er Jahren etwa verdoppelt: „In manchen Wäldern 
wurde in den letzten Jahren nahezu die komplette hiebs-
reife Altersklasse geschlagen, so dass weniger als 100 
Jahre alte Bestände übrig blieben, welche kaum Baum-
höhlen aufweisen“ (Rudolph et al. 2014). Eine Anfrage zu 
den Einschlagmengen in Rheinland-Pfalz im Rahmen ei-
nes von der Biosphärenreservats-Verwaltung beauftrag-
ten Fledermausschutz-Projektes vom Juni 2017 wurde von 
der Oberen Forstbehörde nicht zufriedenstellend beant-
wortet. Es lägen zwar aktuelle Zahlen vor, „Vergleichswer-
te aus den 80er und 90er Jahren [seien aber] nicht so ein-
fach zugänglich“. 

Ergänzend wurde mitgeteilt, dass „erhebliche Zweifel an 
der Ergiebigkeit solchen Datenmaterials [bestünden], weil 
reine Zahlen ohne ausreichendes fachliches Hintergrund-
wissen wenig zu einer zutreffenden faktenbasierten Ana-
lyse beitragen können. Von daher [sei] es zur Vermeidung 
von Desinformation […] erforderlich, ggfs. vorliegende Da-
ten zu erörtern, um anschließend zutreffende Schlüsse 
daraus ziehen zu können.“ Man darf sich dabei durchaus 
fragen, ob das nun bedeutet, dass Daten zu Einschlag-
mengen im öffentlichen Forst nur dann der Öffentlichkeit 
verfügbar gemacht werden, wenn auch die im Sinne der 
Forstverwaltung „zutreffenden“ Schlussfolgerungen mit 
übernommen werden. In einem anderen Fall verweigerte 
übrigens eine Landesforstanstalt die Anfrage zu Einschlä-
gen im Umfeld eines bedeutsamen Schutzgebiets (NSG 
„Heilige Hallen“, Mecklenburg-Vorpommern) mit der Be-
gründung, dass es sich um „Betriebsgeheimnisse“ han-
dele (vgl. Ziehm 2020). Offenbar lassen sich die Verwalter 
des öffentlichen Waldes nicht gerne von der Öffentlichkeit 
in die Karten schauen. 

Nach eigenen Recherchen im Datenbestand des Statis-
tischen Bundesamtes (www.destatis.de) haben übrigens 
die Erntemengen in Rheinland-Pfalz bei der Buche im 
Zeitraum 1998 bis 2016 landesweit um mehr als 40 % zu-
genommen. Bundesweit wuchs die Nachfrage nach Ener-
gieholz zwischen 1990 und 2016 um 219 %, also um mehr 
als das Dreifache (Mantau 2019). Hinzu kommen Über-
legungen, die im Zuge der Energiewende obsolet wer-
denden Kohlekraftwerke „für eine Übergangsphase“ auf 
Holzbefeuerung umzurüsten. Als faktenbasierte Schluss-
folgerung ergibt sich daraus, dass der Nutzungsdruck auf 
die noch verbliebenen alten Laubholzbestände auch in 
Zukunft enorm hoch sein wird.

Alte Buchen und Eichen für den Export? – 
einmal China und zurück
In diesem Zusammenhang sei noch auf einen anderen As-
pekt verwiesen. Der Landesbetrieb HessenForst hatte bis 
vor wenigen Jahren unter der Marke „Lionlogs“ ein eigenes 
Internet-Portal für die Vermarktung von hochwertigem Alt-
buchen-Stammholz aus hessischen Wäldern – zweispra-

Großflächiger Schirmschlag unmittelbar angrenzend an den ältesten Buchenwald Deutschlands – eine Form des Wirtschaftens, welche die 
bereits anderweitig besetzte Bezeichnung „Waldfrevel“ durchaus verdient hätte (nordöstlich „Heilige Hallen“, Mecklenburg-Vorpommern, 
04.05.2022).
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chig auf Englisch und Chinesisch. Nach kritischen Medien-
berichten ist die Seite nicht mehr erreichbar. Stattdessen 
wird verwiesen auf eine Firma mit Sitz in Hann. Münden 
(http://www.lionlogs.com/contactsmall.htm). Sie ist im inter-
nationalen Handel mit Laubhölzern tätig und als Ausstel-
ler auf der diesjährigen Möbelmesse in Shanghai vertreten 
(https://blog.furniture-china.cn/en/productpreview/7340/). 

Auch Landesforsten Rheinland-Pfalz ist aktuell im Chi-
na-Geschäft aktiv. In einem Artikel der Lokalpresse (Die 
Rheinpfalz vom 23. Februar 2021) äußert sich hierzu ein 
Revierförster. Der Artikel beginnt mit dem Satz: „Natür-
lich ist die Holzwirtschaft kommerziell orientiert.“ Weiter-
hin heißt es: „Eichenholz ist im Trend […].“ In China stel-
le man aus den besten Stämmen Möbelholz her. Dielen 
für Echtholzfußböden würden aus dem Rest geschnitten. 
Bekannte Möbelhäuser in Deutschland hätten diese dann 
wieder in ihrem Sortiment. Insgesamt könne der Transport 
mehrere Monate dauern. Die Vermarktung liefe über einen 
Holzhändler in den Niederlanden. Das in Deutschland ge-
wachsene Holz werde von einem Belgier in Container ver-
laden und verplombt und von einer französischen Spe-

dition nach Luxemburg transportiert. Von dort aus gehe 
es per Zug zum Hafen in Antwerpen/Belgien. Hier erfol-
ge die Verladung auf Frachtschiffe, welche letztendlich die 
chinesische Hafenstadt Shanghai anliefen […]. Bevor die 
Ladung an Bord des Schiffes gehe, werde sie noch mit 
einem Mittel gegen Schadinsekten behandelt. Das gehö-
re bei derlei Transporten zum Standard. Weiter heißt es: 
„Der Forst kennt die Bedenken gegenüber langen Trans-
portwegen und schlechten Arbeitsbedingungen in China. 
[…] Aber die Container, die mit Waren wie Smartphones 
oder Kameras aus China kämen, gingen ansonsten leer 
zurück, was auch nicht sinnvoll sein könne. […] Ein Holz-
transport aus der Pfalz nach China […] lohne sich nur, 
wenn eine große Menge Eichen- oder Buchenholz zur Ver-
fügung stünde.“ Der Artikel schließt mit dem Satz: „In Zu-
kunft könnten wohl öfter pfälzische Bäume die Reise in 
das Reich der Mitte antreten.“ In einem nachfolgenden Ar-
tikel rechtfertigt auch die Forstamtsleitung diese Vorge-
hensweise als nachhaltig, was an dieser Stelle nicht weiter 
kommentiert werden soll. 

Für einen kritischen Betrachter ist es schwer, nachzuvoll-

ziehen, was daran nachhaltig ist, alte Laubbäume aus hei-
mischen Wäldern in Containern mit Bioziden zu begasen 
und mit schwerölbetriebenen Schiffen nach Übersee zu 
transportieren. Diese rein ökonomische Betrachtungswei-
se (Zitat: „[In China] zahle man fast 40 Prozent mehr als 
die hiesigen Vermarkter.“) ist insofern paradox, als dass 
der Beitrag der forstwirtschaftlichen Erlöse zu den Haus-
halten der Länder nur gering ist. Selbst im waldreichsten 
Bundesland Hessen ist er mit wenigen Millionen Euro, ge-
messen an den Gesamtausgaben von 29 Milliarden Euro, 
mit rund 0,03 Prozent nur marginal. Demgegenüber ste-
hen zahlreiche nicht in Geld bezifferbare Ökosystem-
dienstleistungen, wie der Schutz von Boden, Trinkwasser, 
Klima, Arten und Erholung sowie vor Hochwasser und 
Erosion, die in der Klimakrise immer bedeutsamer wer-
den (Harthun 2021). Zwar leistet die Forstverwaltung un-
zweifelhaft auch positive Beiträge zum Gemeinwohl, etwa 
in den Bereichen Umweltbildung, Kultur, Erholung und 
Tourismus. Wenn im Forst aber von Nachhaltigkeit ge-
sprochen wird, ist in erster Linie immer noch eine reine 
Masse-Nachhaltigkeit gemeint. Diese wird im Forstrecht 
durch den sogenannten „Nachhaltshiebssatz“ geregelt. 

Eine ökologische Nachhaltigkeit in Bezug auf die komple-
xen Lebensraumfunktionen naturnaher Wälder kann da-
mit aber nicht realisiert werden. Es ist schwer vorstellbar, 
wie ein Holztransport nach China oder Nordamerika öko-
logisch nachhaltig oder klimaneutral sein kann oder wer-
den sollte.

Paradigmenwechsel  
oder Lippenbekenntnisse
Der neue Leiter des operationalen Geschäfts bei Lan-
desforsten Rheinland-Pfalz spricht aktuell von einem 
Paradigmenwechsel, weg von der überwiegend wirt-
schaftlichen Betrachtung des Waldes hin zu einem mehr 
ökosystemaren Ansatz, erwähnt aber auch, dass dieses 
„neue Denken“ bei vielen Forstleuten noch nicht ange-
kommen sei. In einem Gespräch mit dem ehemaligen 
Forstbeamten Gerald Klamer räumt er freimütig ein, dass 
es „gegebenenfalls in der Vergangenheit zu hohe Nut-
zungsansätze in den Altbeständen gab, diese aber unter 
den neuen Bedingungen auch geändert werden können, 
wenn die Ökosystemleistungen das erfordern“ (https://

Nutzungsfreier Altbestand mit mehrhundertjähriger Bestockungskontinuität, in dem 1527 ein letzter großer Holzeinschlag stattfand und seit 
1812 keine forstliche Nutzung mehr erfolgt (Vilm, Mecklenburg-Vorpommern).

Abgestorbene Altbuche mit pseudo-epiphytischen Sämlingen von Ahorn und Buche in einem Astabbruch auf ca. 6 m Höhe (Vilm, Mecklen-
burg-Vorpommern)
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www.waldbegeisterung.de/allgemein/12-04-2021-tag-
44-interessante-gespraeche-in-johanniskreuz/). Es 
bleibt zu hoffen, dass diesen Worten auch Taten folgen. 
Die „zu hohen Nutzungsansätze“ lassen sich schließlich 
nicht rückgängig machen, indem man die alten Bäume 
wieder aufstellt.

Feindbild Forst? Ganz im Gegenteil
Abschließend soll betont werden, dass es in diesem Text 
nicht darum geht, Mitarbeiter der Forstverwaltung persön-
lich anzugreifen oder zu verunglimpfen. Viele Forstleute, 
insbesondere auf den unteren Verwaltungsebenen, sind 
mit Herzblut bei der Sache und engagieren sich auch 
privat im Natur- und Artenschutz. Es geht vielmehr da-
rum, die Forstwirtschaft nicht nur ökonomisch, sondern 
auch ökologisch in eine zukunftsfähige Richtung zu len-
ken. Dies kann nur auf höchster politischer Ebene ange-
stoßen werden. In diesem Text wird ausführlich erläutert, 
dass Forstwirtschaft in Teilen rechtswidrig betrieben wird 
bzw. Verstöße gegen europäisches und nationales Na-
turschutzrecht billigend in Kauf genommen werden („Wo 
kein Kläger, da kein Richter.“). 

Der Förster, dem der öffentliche Wald zu treuen Händen 
anvertraut wurde, macht sich dabei zum Gehilfen einer ge-
winnorientierten Holzlobby, die immer noch an das gren-
zenlose Wachstum glaubt. Hier muss der Gesetzgeber re-
gulierend eingreifen. Konkrete Regelungen zur ökologisch 
nachhaltigen Bewirtschaftung sucht man nämlich in den 
Forstgesetzen vergeblich. Die dort formulierten Gesetzes-
zielbestimmungen sind nichts weiter als schön klingende 
Absichtserklärungen, die von Juristen auch gerne als „Ge-
setzeslyrik“ bezeichnet werden. Seit Jahrzehnten betreibt 
der Gesetzgeber diesbezüglich eine „Flucht vor der Kon-
kretisierung“. Dabei wäre zwingend der Gemeinwohl-Vor-
rang öffentlicher Wirtschaftswälder im Bundeswaldgesetz 
zeitnah festzuschreiben und zu konkretisieren (vgl. Bode & 
Panek 2022). 

Das Diktat der Ökonomie
Die sozio-ökonomische Bedeutung der Forstwirtschaft 
wird oft verzerrt dargestellt. So geht in den letzten 20 Jah-
ren die positive Entwicklung des Umsatzes im Forst mit 
einer rückläufigen Anzahl sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitsverhältnisse einher (Becher 2015). Für das Jahr 

2021 gibt die Bundesagentur für Arbeit für die Branche 
„Forstwirtschaft und Holzeinschlag“ lediglich eine Sum-
me von 22.090 sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten an, was bezogen auf die Gesamtzahl aller bundesweit 
ca. 34 Mio. svp. Beschäftigten einem Anteil von 0,06 %  
entspricht (statistik.arbeitsagentur.de). Demgegenüber 
können aber auch nutzungsfreie Wälder enorme ökono-
mische Effekte erzielen. Abgesehen von den Ökosys-
temdienstleitungen mit ihrem kaum bezifferbaren volks-
wirtschaftlichen Wert sind regionalwirtschaftliche Effekte 
durch Naturtourismus ein nicht zu unterschätzender Fak-
tor (Grossmann 2021). So generieren alleine die deut-
schen Wald-Nationalparks eine Beschäftigungswirkung, 
die 10.963 Vollzeit-Einkommensäquivalenten entspricht. 
Alle Nationalpark-Touristen erzeugen mit ihren Ausgaben 
Einkommensäquivalente für umgerechnet 85.475 Perso-
nen, die ihr Einkommen durch den (Natur-)Tourismus be-
streiten können (Job et al. 2016). 

Schlusswort
Bereits vor 30 Jahren formulierte das Bundesverfassungs-
gericht in einer Urteilsbegründung: „Die Bewirtschaftung 

des Körperschafts- und Staatswaldes […] dient der Um-
welt- und Erholungsfunktion des Waldes, nicht der Siche-
rung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher Er-
zeugnisse“ (BVerfGE 82, 159 vom 31. Mai 1990). Gerade 
vor dem Hintergrund von Klimakrise und Artensterben 
muss sich die Prioritätensetzung im Forst schnellstens än-
dern. Ein kostengünstiger und bestechend einfacher Mo-
saikstein auf dem Weg zu einer Lösung wäre das Nichts-
Tun, frei nach dem Motto: „Am besten hat‘s die Forstpartie, 
es wächst der Wald auch ohne sie“. Kein Forstwirt muss 
deshalb um seinen Berufsstand fürchten, denn selbst bei 
Umsetzung des 5 %-Ziels werden auch in Zukunft 95 % 
der Forstflächen weiterhin genutzt und die praktischen 
Erfahrungen der Forstleute werden dort gebraucht. Die 
Art der Nutzung erfordert jedoch zwingend eine Anpas-
sung hin zu einer auch ökologischen Nachhaltigkeit. Da-
bei könnten zum Beispiel das gegenüber der konventi-
onellen Bewirtschaftung auch ökonomisch vorteilhaftere 
„Lübecker Konzept der naturnahen Waldnutzung“ (Fähser 
2021, Welle et al. 2021) und eine an die örtlichen Gege-
benheiten angepasste Bewirtschaftung gemäß der Dau-
erwaldidee nach Alfred Möller (Möller 1922, Bode 2021) 
Pate stehen. 

Nutzungsfreier Buchen-Hallenwald im Nationalpark Jasmund mit sichtbar erhöhtem lebendem Holzvorrat (Rügen, Mecklenburg-Vorpommern) Buchenkeimling auf Totholzstamm im NSG „Heilige Hallen“ (Mecklenburg-Vorpommern)
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Eine Forstwirtschaft, die nach dem Motto „weiter so“ 
verfährt, wird enorme Kollateralschäden hervorrufen, die 
sich manifestieren in Form irreversibler Schädigungen der 
Waldböden mit daraus resultierenden Überschwemmun-
gen und Hangrutschen, einer zunehmenden Trinkwasser-
knappheit in Folge der Reduzierung der Grundwasserneu-
bildung, einer Verringerung der CO2-Senkenfunktion bis 
hin zur klimaschädlichen Umwandlung von Forstflächen 
in  CO2-Quellen und in Form eines irreversiblen Verlustes 
von Arten und Lebensräumen, der den globalen Schwund 
biologischer Vielfalt vorantreibt. Dabei wird der Forst nicht 
nur die Basis seines eigenen Wirtschaftens – den Wald – 
verlieren, sondern auch Schäden verursachen, die deut-
lich den ökonomischen Nutzen der Holzwirtschaft über-
steigen. Für die Artenvielfalt, den Klimaschutz und für uns 
Menschen als Teil des globalen Ökosystems ist eine natur-
nahe, ökologisch nachhaltige Waldwirtschaft in Kombina-
tion mit alten, intakten Naturwäldern alternativlos.
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Die bis zu 350 Jahre alten und über 50 Meter hohen Buchen im NSG „Heilige Hallen“ (Mecklenburg-Vorpommern) erreichen Stammdurch-
messer von 160 Zentimetern. Die Dimensionen des einzigartigen Waldgebiets erschließen sich bei Betrachtung der menschlichen Silhouette 
am unteren Bildrand.

Außergewöhnlich große Stammfußhöhle einer großräumig ausgehöhlten, ansonsten aber vita-
len Altbuche im NSG „Heilige Hallen“ (Mecklenburg-Vorpommern)

Strukturen wie diese Stammfußhöhle in einer Altbuche sucht man in Wirtschaftsforsten vergeblich 
(NSG „Heilige Hallen“, Mecklenburg-Vorpommern)

Dicke Totholzstämme sind vielfältige Lebensräume und wichtige Regulatoren im Nährstoff- und Was-
serkreislauf der Böden natürlicher Wälder (hier NSG „Heilige Hallen“, Mecklenburg-Vorpommern). Im 
Wirtschaftswald verbleibt meist nur das schwache Kronenholz geernteter Bäume, welches schnell aus-
trocknet und die Waldbrandgefahr erhöht. Foto: Dr. C. Weber
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